
Datenschutzhinweis nach Art. 13 und Art. 14 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im 
Zusammenhang mit gaststättenrechtlichen Anträgen 

Die allgemeinen Angaben zu den Kontaktdaten des Verantwortlichen und des behördlichen 
Datenschutzbeauftragten können der Präambel zu den Datenschutzhinweisen auf der Website der 
Stadt Passau unter www.passau.de/Datenschutzhinweise.aspx entnommen werden. Ebenso 
finden Sie dort Ihre Betroffenenrechte. 
1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren 
Verwendung 
Aufgrund Ihres aktuellen Antrages erheben wir die im entsprechenden Formblatt aufgeführten 
notwendigen personenbezogenen Daten von Ihnen. Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Ihren 
Antrag (z.B. Gaststättenerlaubnis, Gestattung) bearbeiten und weitere Schritte einleiten zu 
können. Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 Satz 1 lit. c) und e) DSGVO in 
Verbindung mit §§ 2, 9, 11, 12 Gaststättengesetz (GastG) verarbeitet.   
Die Datenverarbeitung erfolgt insbesondere für folgende Zwecke: 

 Beurteilung der persönlichen Zuverlässigkeit des Antragstellers/ der Antragstellerin 
 Beurteilung der sicherheitsrechtlichen Gefährdungslage 
 Beurteilung, ob öffentlich-rechtliche Vorschriften der Erlaubniserteilung entgegenstehen 
 Abstimmung mit betroffenen Sicherheitsbehörden 
 Erstellen von Gebührenrechnungen 

2. Weitergabe von Daten an Dritte 
Ihre personenbezogenen Daten werden durch städtische Mitarbeiter (Ordnungsamt, Stadtkasse, 
ggf. Rechnungsprüfungsamt) bearbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt zudem gemäß den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen an die Polizei und das Finanzamt. 
 
3. Löschfristen 
Ihre personenbezogenen Daten werden 10 Jahre nach Aufgabe des gaststättenrechtlichen 
Betriebs gelöscht. Bei vorübergehenden Erlaubnissen werden die Daten 5 Jahre nach Ablauf der 
Erlaubnis gelöscht. 
 
4. Pflicht zur Datenbereitstellung 
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. c) und e) DSGVO in Verbindung mit dem GastG. Die Stadt Passau benötigt Ihre Daten, 
um Ihren Antrag bearbeiten zu können. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann 
Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 
 


